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1. Aufhebung der Baulinien und 
Strassenalignemente 

1.1 Ausgangslage 

Aus den früheren Protokollauszügen geht hervor, dass im Jahre 1967 der Baukommission 

ein Entwurf für die Baulinien und Strassenalignements durch das Ingenieurbüro Schmid, 

Nidau vorgelegt wurde. Baukommission und Gemeinderat haben die Entwürfe anlässlich 

einer gemeinsamen Sitzung am 25.03.1968 geprüft und bereinigt. Die öffentliche Auflage 

fand dann im Januar 1969 statt. 

 

Während der öffentlichen Auflage sind 40 Einsprachen und Rechtsverwahrungen einge-

gangen. Ein grosser Teil der Einsprachen konnte erledigt werden, so dass noch 17 Ein-

sprachen gegen die Baulinien hängig blieben. 

 

An der Gemeindeversammlung vom 04.07.1967 wurden die Strassen-, Trottoir-, und Bauli-

nienpläne für das ganze Baugebiet mit 56 Ja- gegen 8 Nein-Stimmen genehmigt. Über die 

unerledigten Einsprachen musste dann die zuständige kantonale Instanz entscheiden. Die 

kantonale Baudirektion hat am 03.07.1972 alle Einsprachen abgewiesen und die Baulini-

enpläne genehmigt. 

1.2 Zweck der Baulinien 

Baulinien und Strassenbaulinien dienen grundsätzlich der Sicherung des notwendigen 

Raums u.a. auch für bestehende und geplante Strassen. Sie umfassen die Fahrbahn, Rad- 

und Gehwege sowie den erforderlichen Abstand von Bauten und Anlagen an der jeweili-

gen Strasse. 
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1.3 Ziele der Revision 

Die heutigen Baulinien wurden im Jahre 1967 entworfen. Damals bestand das ausgebaute 

Strassennetz der Gemeinde Safnern einzig aus Hauptstrasse, Talstrasse, Gasse und zum 

Teil Bergstrasse. Beim übrigen Wegnetz handelte es sich um Flur-, Karr- und Fusswege 

mit einer geringen Strassenbreite und minimalem Ausbaustandard. Für die Planung der 

zukünftigen Bebauung des Gemeindegebiets machten die Strassenbaulinien Sinn. Das zu-

künftige Wegnetz konnte so auf der Grundlage des Strassenplanes gesichert und erstellt 

werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heute ist das Strassennetz von Safnern weitestgehend gebaut. Oft entsprechen die Stras-

senbaulinien weder der aktuellen Strassenführung noch den heutigen Bedürfnissen. Die 

Strassenbaulinien verlaufen zum Teil durch bestehende Privatparzellen und Gebäude. 

Dies erschwert eine bauliche Nutzung der jeweiligen Parzelle, da Bauvorhaben oft im 

Strassenabstand oder gar im ausgeschiedenen Strassenkorridor zu liegen kommen. Bau-

vorhaben können daher nur auf dem Ausnahmeweg bewilligt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Situation im Jahre 1967 

 

Strassenbaulinien Zilteweg 
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Noch nicht erstellte Strassen sind heute bereits als Strassenparzelle im Eigentum der Ge-

meinde ausgewiesen, so dass die Landsicherung bereits geregelt ist (z.B. Birkenweg). 

Grössere Baulandreserven, in welchen die Erschliessung noch zu regeln ist, befinden sich 

in Zonen mit Planungspflicht (ZPP). Das Bauen in einer ZPP setzt eine rechtskräftige 

Überbauungsordnung voraus, in welcher u.a. auch die Erschliessungsfrage geklärt wird. 

 

Das kantonale Waldgesetz regelt in Art. 25 den Bauabstand von Bauten und Anlagen ge-

genüber dem Wald. In den vorhandenen Baulinienplänen sind zum Teil auch Baulinien ge-

genüber dem Wald eingezeichnet, welche einen geringeren Waldabstand aufweisen als 

das kantonale Waldgesetz vorgibt. Da der Waldabstand bereits in einem kantonalen Erlass 

geregelt ist, können die Baulinien gegen den Wald aufgehoben werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Baulinienplan der Gemeinde sieht auf der Nordseite der Kantonsstrasse ein Bauab-

stand von 10m vor. Das kantonale Strassengesetz regelt in Art. 80 den Bauabstand von 

Bauten und Anlagen gegenüber dem Fahrbahnrand. Da der Strassenabstand gegenüber 

Kantonsstrassen bereits in einem kantonalen Erlass geregelt ist, können diese Baulinien 

aufgehoben werden. 

  

 

Baulinien gegenüber Wald (Bereich Chinderhuus) 

 

Strassenbaulinie Kantonsstrasse 

 



Einwohnergemeinde Safnern  Erläuterungsbericht zur Aufhebung der Strassenbaulinien  Mitwirkung und Auflage 5 

Der Baulinienplan der Gemeinde sieht entlang der Hoch-

spannungsfreileitung einen Bauabstand von 12.50m ab 

Leitungsachse vor. Die eidgenössische Leitungsverord-

nung, LeV regelt in Art. 38 und in Anhang 8 den Bauab-

stand von Bauten gegenüber den Hochspannungsfreilei-

tungen. Der Horizontalabstand von Hochspannungleitern 

und ihren Tragwerken zu Gebäuden muss mindestens 5m 

betragen. Unterschreitungen und Zuschläge an den Hori-

zontalabstand sind zusätzlich geregelt. Da der Bauab-

stand bereits in einem eidgenössischen Erlass geregelt 

ist, kann diese Baulinie aufgehoben werden. 

 

 

 

 

 

 

Bereits im Zuge der letzten Ortsplanungsrevision hat der Gemeinderat festgestellt, dass 

bei den bestehenden Baulinien ein Revisionsbedarf besteht. Die Überprüfung der Bauli-

nien wurde damals aus zeitlichen Gründen verschoben. Am 17.02.2014 hat der Gemeinde-

rat eine Arbeitsgruppe eingesetzt, welche die Baulinienpläne überarbeiten soll. 

1.4 Planungsorganisation 

Planungsbehörde ist der Gemeinderat. Er ist verantwortlich für den Planungsprozess und 

die Ergebnisse. Die fachlichen Arbeiten werden von der Arbeitsgruppe ausgeführt:  

- Beat Furer, Gemeinderat Ressort Bau (Vorsitz) 

- Urs Rihs, Gemeinderat Ressort Sicherheit 

- Christian Lutz, Gemeinderat Ressort Betriebe (bis 31.12.2014, danach fachliche 

Beratung) 

  

 

Baulinien gegenüber Hochspan-
nungsfreileitung 
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1.5 Bisherige Planungsschritte 

17. Februar 2014 Gemeinderat setzt Arbeitsgruppe ein und erteilt Auftrag zur 

Überprüfung der Baulinien 

14. Oktober 2014 Arbeitsgruppe stellt Ergebnisse der Baukommission vor. 

15. Dezember 2014 Gemeinderat beschliesst Aufhebung der Baulinien und Anpas-

sung Baureglement 

24. August 2015 Verabschiedung der Planungsinstrumente zuhanden der kanto-

nalen Vorprüfung 

12. Februar 2016  Kantonale Vorprüfung 

03. März 2016 Auswertung der Vorprüfung, Bereinigung der Planungsinstru-

mente 

14. März 2016 Gemeinderat verabschiedet die Planungsinstrumente zuhanden 

der Mitwirkung und öffentlichen Auflage 

2. Anpassung Baureglement 

Die Aufhebung der Bau- und Strassenbaulinien hat folgende Anpassung des Baureglements 

zur Folge: 

Allgemeines;  

Verhältnis zu Baulinien 

Art. 23  1 Die in den folgenden Bestimmungen festgelegten Bauabstände 

gelten für das ganze Gemeindegebiet, soweit nicht mittels Baulinien 

oder Überbauungsordnungen spezielle Bauabstände festgelegt 

sind. 

   

  2 Baulinien gehen den reglementarischen und den in Überbau-

ungsvorschriften festgelegten Bauabständen vor. 

   

Aufhebung bestehender 

Vorschriften 

Art. 83 Mit dem Inkrafttreten der baurechtlichen Grundordnung werden auf-

gehoben: 

– Baureglement (Genehmigung 7.10.1991) 

– Zonenplan (Genehmigung 7.10.1991) 

– Baulinienpläne inkl. Strassenalignemente 
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3. Planerlassverfahren 

3.1 Vorprüfung 

Das Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR) hat im Rahmen der Vorprüfung die Pla-

nungsinstrumente geprüft.  

Der Vorprüfungsbericht vom 12.02.2016 findet sich in Anhang 1. 

3.2 Mitwirkung und öffentliche Auflage 

Gestützt auf Artikel 58 BauG erfolgt die Mitwirkung gemeinsam mit der öffentlichen Auflage. 

Die Publikation der Mitwirkung und öffentlichen Auflage erfolgte im Nidauer Anzeiger vom 

17.03.2016. Die Mitwirkung und öffentliche Auflage dauert bis am 18.04.2016. 

3.3 Beschluss Gemeindeversammlung 

Nach der Prüfung der Mitwirkungseingaben und der Durchführung der Einspracheverhandlun-

gen soll an der Gemeindeversammlung vom 08.06.2016 die Aufhebung der Baulinien und 

Strassenalignemente beschlossen werden. 
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4. Anhang 1 
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